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Beitragsordnung des 
alumniclub Maschinenbau und Versorgungstechnik der 

Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg e. V. 
(gültig ab dem 01.01.2003) 

 

§ 1 Fälligkeit der Beiträge 

 

(1) Der Mitgliedsbeitrag ist im Kalenderjahr des Beitritts zum Verein frei. 

(2) Erfolgt der Beitritt vor dem 30. Juni des laufenden Kalenderjahres, so ist für das 

darauffolgende Jahr der halbe Mitgliedsbeitrag fällig. Erfolgt der Beitritt nach dem 

30. Juni des laufenden Kalenderjahres, so ist für das drauffolgende Kalenderjahr 

der Mitgliedsbeitrag frei.  

(3) Nach Ablauf der beitragsfreien Jahre gemäß (1) und (2), wird der Mitgliedsbeitrag 

jährlich fällig.  

(4) Der von den ordentlichen Mitgliedern und den Fördermitgliedern zu entrichtende 

Jahresbeitrag ist jeweils spätestens am 1. April eines jeden Jahres fällig.  

 

§ 2 Höhe der Beiträge 

 

(1) Der Beitrag für die Mitgliedschaft im alumniclub Maschinenbau und 

Versorgungstechnik der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg e. V. 

beträgt 10,00 EURO, in Worten - zehn - EURO.  

(2) Der Beitrag ist für das Geschäftsjahr des Vereins gültig. 

 

§ 3 Art der Beitragszahlung 
 

(1) Die Art der Beitragszahlung erfolgt durch Überweisung nach Erhalt der 

Zahlungsaufforderung oder durch Lastschrifteinzug. 
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